
3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Haus 1 Telefon +43 (0) 2742 9005 DW 12600 Fax +43 (0) 2742 9005 DW 12650 
buero.teschl-hofmeister@noel.gv.at Internet www.noel.gv.at/datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 
Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Mag. Karl Wilfing 
 

St. Pölten, am 7. April 2021    

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage der Abgeordneten Mag.a Kollermann betreffend „Nachrangige Covid-

Impfung von Älteren begünstigt Pflegeheim-Cluster“, eingebracht am  

25. Februar 2021, Ltg. 1493/A-5/313-2021, darf ich Folgendes mitteilen: 

 

Die Beantwortung einer Anfrage durch ein Regierungsmitglied ist durch die 

NÖ Landesverfassung, die Geschäftsordnung des Landtages von NÖ sowie der 

Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung vorgegeben. Diese Bestimmungen sind 

jedenfalls einzuhalten.  

Auf Basis dieser gegebenen gesetzlichen Grundlagen darf ich daher im Rahmen  

meiner Zuständigkeit wie folgt Stellung nehmen: 

 

In den Pflegeheimen in NÖ gibt es 9.973 Bewohner und 8.992 Mitarbeiter. Durch die 

Impfungen der BewohnerInnen in den NÖ Pflegeeinrichtungen konnten die Covid-

Erkrankungen wesentlich reduziert werden (Vergleichszeitraum Dezember 2020 bis 

März 2021: Reduktion um rund 97 %)  

Mit Datenstand vom 15.2.2021 hatten rund 73 % der Bewohner und rund 56 % der 

Mitarbeiter der NÖ Pflege- und Betreuungszentren die 2. Teilimpfung.  

 

Im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn gibt es 104 BewohnerInnen und  
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90 Bedienstete. Mit Datenstand 15.2.2021 hatten bereits 67 BewohnerInnen und 45 

MitarbeiterInnen die 1. Covid-Teilimpfung. Mittlerweile haben diese Personen auch die 

2. Teilimpfung erhalten.  

 

Die Impfung wurde in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren sowie NÖ Pflege- und 

Förderzentren laut den Vorgaben des Impfgremiums laufend geplant und durchgeführt. 

Ein wesentlicherer Faktor war/ist der verfügbare Impfstoff.  

 

In den NÖ Pflege- und Betreuungszentren gelten (insbesondere auch im Zeitraum von 

1. Jänner bis 22. Februar 2021) folgende Covid-Testvorschriften – diese werden den 

privaten Trägern ebenso immer als Empfehlung zur Verfügung gestellt:  

 

BewohnerInnen haben die Möglichkeit sich einmal pro Woche, oder wenn sie  

innerhalb dieses Zeitraums das PBZ/PFZ verlassen haben, zweimal pro Woche  

testen zu lassen. Dazu können Antigen-Tests oder molekularbiologische Tests  

(PCR) verwendet werden.  

Abwesenheiten von BewohnerInnen (länger als 24 Stunden) werden als 

Neuaufnahmen betrachtet. Neuaufnahme bedeutet Vorlage eines negativen PCR- 

Tests - nicht älter als 72 Stunden (bis 10.03.2021 48 Stunden) - oder Antigen- Test - 

nicht älter als 48 Stunden (bis 10.03.2021 24 Stunden). Des Weiteren ist innerhalb der 

nächsten 7 Tagen (frühestens am 4. Tag) ein PCR -Test durchzuführen.  

Für das Personal gelten die festgelegten Testvorschriften der jeweils gültigen „Covid-

Maßnahmenverordnung“. Derzeit werden die MitarbeiterInnen jeden 3. Tag getestet.  

Besuche sind nur möglich, wenn ein Antigen-Test der nicht älter als 48 Stunden (bis 

10.03.2021 24 Stunden) oder PCR-Test der nicht älter als 72 Stunden (bis 10.03.2021 

48 Stunden) ab Zeitpunkt der Probenahme vorgelegt werden kann. Das negative 

Testergebnis muss eindeutig der Person zuordenbar sein. Selbsttests können nicht als 

Zutrittstest verwendet werden, da hierbei nicht kontrolliert werden kann, ob der Test 

korrekt durchgeführt wurde und wer den Test durchgeführt hat. Kinder bis zum 10. 

Lebensjahr brauchen nicht getestet werden.  

Aufgrund der auftretenden Virusmutationen wird bis auf weiteres die Antigen-Testung 

für BesucherInnen in den PBZ/PFZ angeboten. Kann keine Bestätigung vorgelegt 

werden oder wird ein Antigen-Test verweigert, ist kein Besuch möglich.  

Keinen Antigen- oder PCR-Test benötigen BesucherInnen die in den letzten 6 

Monaten eine COVID-19 Erkrankung nachweisen können.  



Die Einhaltung der Covid-Testvorschriften des Bundes und des Landes NÖ erfolgt 

durch die administrative Erfassung der PCR-Tests mittels EDV–System, die 

Dokumentation der Antigen-Tests an die AGES sowie durch die Führungskräfte der 

jeweiligen Einrichtung.  

 

Die Pflegeheime des Landes NÖ wurden mit 14. April 2020 in die Strukturen der NÖ 

Landesgesundheitsagentur integriert und seit Mai 2020 liegen strukturierte Daten zu 

Covid-Testungen vor. Zu berücksichtigen sind die jeweils geltenden 

Ausnahmebestimmungen zu den Covid-Testungen in der COVID19–

Schutzmaßnahmenverordnung. 

 

Von Mai 2020 bis Februar 2021 wurden in den Pflegeheimen in Niederösterreich 

bisher 100.070 BewohnerInnen und 163.311 MitarbeiterInnen getestet. Zusätzlich 

erfolgten von Juni bis Oktober 2020 in privaten Einrichtungen Testungen in privaten 

Laboren. Dazu liegen keine Zahlen vor.  

 

Besucher, die kein gültiges Testergebnis vorlegen können, werden vor dem Besuch 

mittels Antigen-Test durch die jeweilige Pflegeeinrichtung der NÖ LGA als zusätzliche 

Serviceleistung getestet, um die Besuchsmöglichkeit zum Wohle der BewohnerInnen 

sicherzustellen. Es werden keine statistischen Erfassungen zu den Testungen der 

BesucherInnen geführt.  

 

Seit dem 1. März 2020 gab es in den Pflegeheimen in Niederösterreich insgesamt 

2.663 positive BewohnerInnen – davon sind 491 verstorben - und 1.514 positive 

MitarbeiterInnen – davon sind keine verstorben (Stand per 31.03.2021). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christiane Teschl-Hofmeister e. h.  

Landesrätin  


